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ſind In neun ſtattlichen Bänden, und zwar ereits un zehn Auflagen
erſchienen ber Cardinal Pie war kein bloßer Schönredner, bei
ihm zeigte ſich In hohem Maße die Wahrheit des 0  E Pectus
est, quod disertum ACI denn ETL war ein von begeiſterter lebe
zur eiligen Ir glühender und alle zeitlichen Intereſſen dieſer
höhern Liebe opfernder Biſchof

Doch eS war meine Abſicht In dieſen Zeilen bloß auf einen
Vorzug aufmerkſam machen, der die Predigten und kirchlichen
Erläſſe von Msgr Pie beſonders wertvoll macht und der vielleicht
manchen des Franzöſiſchen mächtigen Mitbruder veranlaſſen mo  E,
ſich dieſes Werk anzuſchaffen Es iſt der reiche 90 von Schri
ſtellen, we in dieſen Predigten angeführt, angewende und
manchma eingehend Tklärt ſind Um dem Leſer von dem Reichthum
dieſer Goldgrube einen Begriff zu geben, ſei bloß die Thatſacheerwähnt, daſs uim achten Bande ſich ein genaues Verzeichnis CI
Schriftſtellen udet, die In den verſchiedenen Bänden entweder NiE
geführ oder rklärt werden, mit Hinweis auf and und Seiten
zahl Dieſer Index umfaſs 129 Groß⸗Octav⸗Seiten. Davon ent⸗

1
en Seiten das alte, und auf das nelle Teſtament.Auch olche er der heiligen Schrift, die on ſelten verwendet
werden, aben hier eine reiche Ausbeute gefunden. So füllendie Citate Qus Geneſis ſechs Octav-Seiten.

Bei dieſer Gelegenheit möchte ich auch auf einen leinen Auszug
aus ardinal Pies erken aufmerkſam machen, der eine Predigtenüber die eligſte Gottesmutter enthält.“) Der ſelige QArdina war
ern inniger Verehrer der ſeligſten Jungfrau von früheſter JugendAls Biſchof wählte ſich den Wappenſpruch Tuus SUIM ES80.ein Hinweis auf die gänzliche Hingabe ſeiner ſelbſt und ſeinerohenprieſterlichen Thätigkeit die heilige Muttergottes. Seine
Predigt bei Gelegenheit der Krönung des Gnadenbildes von Lourdes
wurde durch Ein eigenes belobendes Breve Pius 1 ausgezeichnet.Die ber 100 Seiten umfaſſende Einleitung liefert eln rührendesIld der bis zUum letzten dem In kindlicher lebe zur immels⸗königin erglühenden Cele de verewigten Kirchenfürſten.St Francis bei Milwaukee Rector V

ſef Rainer.

ann en Kinder zum erſtenma eit  enDie „Correſpondenz des Prieſter⸗Gebetvereines, AssoCiatio CS
Sacerd.“ 1 un Nr Februar J obige rage aufund plädiert Unter kurzer Begründung für das dritte uljahrQbet bedauert der erfaſſer, daſs zum großen Nachtheile der
Kinder die erſte EI reſpective der Beichtunterricht bi ins vierte
Schuljahr vielfach verſchoben werde Das iſt Unſerer Anſicht nach

Oeuvres de Monseigneur PEEvéque de Poitiers. Paris. H Oudin.
2) 12 Vierge Marie d'apréës le Cardinal Pie Paris. Oudin.
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vollkommen richtig Wir haben darum ſeinerzeit Im „Magazin für
Pädagogik“ die rage geſtellt „Dürfen und ſollen die Kinder des
ritten Schuljahres zum Beichtunterricht und zum Empfang des
eiligen Bußſacramentes beigezogen werden?“ und ſie dann
ausführlicher folgendermaßen beantwortet Gar mancher Katechetird dieſe rage ſofor verneinen und zwar, wie ſagt, nicht ohnerun Er beruft ich,‚ un der Erzdiöceſe reiburg, einfach auf die
Vorſchrift der Behörde, Onad die Kinder des vierten Schuljahres
zum mpfange des heiligen Bußſacramentes vorzubereiten inWir dagegen möchten die vorwürfige rage bejahen, nicht ohneb  ige Gründe. Die * Verordnung hindert uns daran
keineswegs, ſie ſpricht um Gegentheil für unſere Anſicht; denn wir
ſind überzeugt, daſs ſie bloß den terminus 0 99  II. und dur aus
nicht den terminus od g9u bezeichnen will, da ſie dieſen nicht be
zeichnen kann, ohne mit allgemein kirchlichen Grundſätzen und Vor
chriften In Colliſion 3u kommen. Wir agen alſo, ragliche Ver
ordnung will das 1 beſtimmen, bis zu welchem die Kinder
beichten müſſen, nicht aber das , In dem ſie Unter Umſtändenbeichten dürfen und ſollen on der Wortlaut derſelben ſprichtfür unſere Anſchauung. Es eißt nämlich: „Dieſe Kinder (desvierten Schuljahres) ſind jedenfalls vor Schluſ der öſterlichenZeit zum Empfange des heiligen Bußſacramentes nach Anleitungdes Katechismus (Seite 3—52 vorzubereiten Aud Aben zu den
Im ritten Schuljahre gelernten Fragen und Antworten (welcheſelbſtverſtändlich repetiert werden) die übrigen Fragen und Ant
porten des leinen Diöceſan⸗Katechismus inzu zu lernen.“ Die
Verordnung ſelbſt beſtimmt darnach, daſs der Beichtunterricht be
reits Im ritten Schuljahr durchgenommen, Im vierten Uljahraber repetiert und erweitert werde, während über die Abnahme der
Beichten weder bezüglich des vierten noch des ritten Schuljahresirgendwelche Beſtimmung ſich nde Es iſt nun ſicherli wenigſtensnaheliegend, enn nicht geradezu ſelbſtverſtändlich, daſs Kinder, die
den Beichtunterricht rhalten haben nachher auch zum mypfangedes heiligen Bußſacramentes zugelaſſen werden. Wir ügen überdies
zur Erhärtung Unſerer Anſicht eine rage Aus dem „Vorbericht
zul Religionsprüfung“ bei 7•  aben, lautet ſie, alle Schüler vom
vierten Schuljahr gebeichtet und wie oft?“ Es El da „AlleSchüler“. Gerade In dieſem „alle“ erblicken wir den terminus ad
M Unter normalen Verhältniſſen müſſen alle Schüler desvierten Schuljahres Ahin gebracht ſein, daE ſie mit Nutzen dasheilige BußſAcrament empfangen können. QAmt iſt nicht geſagt undkann durchaus nicht geſagt ſein, daſs Schüler des TitttenSchuljahres noch nicht zur Beichte Uhren ſeien. Dem Wortlaut
nach iſt ſo nicht verlangt, * kann aber auch, unſerer obigenBemerkung nach, nich verlangt ſein, weil allgemein kir  6 Be⸗ſtimmungen anders auten Das vierte Lateranconeil vom Jahre
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1215 beſtimmt, „daſs jeder Gläubige, nachdem zu den Jahrender Unterſcheidung gekommen, alle ſeine Sünden allein getreulichbeichte, wenigſtens einmal Im Jahre“ 2—  * Da Concil von Trient
verlangt das gleiche. Was Amit gemeint ſei, erſehen wir aus dem
„Römiſchen Katechismus“, der ausdrücklich hervorhebt, daſs damit
kein beſtimmtes ahr enannt ſei, ondern daſs Kinder, die zwiſchen
gut und 05 einmal unterſcheiden können, als den Jahren der
Unterſcheidung gekommen erachtet werden müſſen. Ebenſo muſs nach
Gury, der ogar In Parlamenten itiert wird, einem Kinde da
wahrzunehmen vermag, was eine Lüge iſt, der Geiſt der Unter—
ſcheidung zugeſchrieben werden, et

＋ den Pfarrer verpflichtet,Kinder von ſieben Jahren allmählig zur Beichte vorzubereiten.
Darum behaupten wir er nicht 3u viel, enn wir ſagen, daſsdie Kinder des ritten Schuljahres, alſo Im neunten Lebensjahre
zum Beichtunterricht und Empfang des heiligen Bußſacramentes
nicht bloß zugelaſſen werden dürfen, ondern zugelaſſen werden
en Wir haben jedo für Unſere Anſicht noch weitere Gründe.
Das vierte uljahr gehört In Deutſchland ielfach zur weitenClaſſe beſucht alſo mit dem fünften, ſechsten, ſiebenten und achtenSchuljahre den nterricht. Es waäre nun für dieſe vier Schuljahreund für den Katecheten ſe nicht ſehr erwünſcht, für das
vierte uljahr eigentlicher vollſtändiger Unterricht für Erſtbeichtendeerthei werden müſste, weil das onſtige Penſum groß iſt und durch0 Repetition des Beichtunterrichtes ſchon viel Zeit In Anſpruchird Ganz anders verhält eS ſich, enn der Unterrichtfür Erſtbeichtende Im ritten Schuljahre erthei ird Dieſes 9e⸗hört zur erſten Claſſe beſucht alſo mit dem erſten und weitenSchuljahre den Unterricht. Der Pfarrer ſoll, wie wir hörten, Kinder
von ſieben Jahren allmählig zur Beichte vorbereiten. Solches de⸗le nun einfach dadurch, daſs dem ritten Schuljahre der Beicht⸗unterricht In Gegenwart de. erſten und weiten Schuljahres egebenwird, die ſich mit Aufmerkſamkeit und ſer daran zu vielfachemen betheiligen. Den erſten orthei für ſie finden wir darin,daſs dadurch ihr ewiſſen theils geſchär theils rectificier wird.
Gewiſſenhafte Eltern und fromme Tanten ſagen leinen Kindern,oft vom vierten und ünften Lebensjahre ſchon „Muſst eten,muſst folgen, muſst brav ſein, darfſt das und das nicht thun, nkommſt du In die Hölle!“ Der kleine elm thut nun aher garoft das Befohlene nicht, umſo eifriger dagegen das Unterſagte und

dann ſein zartes ewiſſen beſchwert, ſo ſehr wert, daſsmeint, der Hölle erfallen zu ſein. etzt hört von größernund kleinern Sünden, und athmet froh auf In der Hoffnung, daſs
EL vielleicht noch mit dem Fegfeuer davon käme Hat aber Ein an⸗
weſende in wirklich chon einen größeren Fehler begangen, ſo
Ern *2 denſelben bereuen und vermag Im Nothfalle eine rechtEI abzulegen, und ſo kann * der unbedingten ſacramen⸗
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Qlen Losſprechung theilhaftig werden. Darin Erblicken wir den
größten orthei und Uunter Umſtänden für den Seelſorger die troſt⸗
eichſte Beruhigung. Durch einen einzigen derartigen Fall
ſich für eine Uhe hundertfach entſchädigt. 0 Fälle ommen
gar nicht ſelten vor; denken wir an einen gefährlichen Urz,
Maſern, Keuchhuſten Diphtheritis. In letztern Fällen erkrankt
eines oder mehrere Kinder der erſten Claſſe Urde nun der Beicht⸗unterricht Im Litten Schuljahre nicht gegeben, dann kommen ſchwere
Tage für den Seelſorger; denn jetzt ſoll bedenklich erkrankte
Kinder ſo vorbereiten, daſs EL ihnen die ſacramentale Losſprechung
mi  Utzen ertheilen kann. Nun wohnt, enn eS mehrere oder viele
ſind, das eine da, das andere dort, manche vielleicht In weiter Ent
fernung, weshalb ſie unmögli Er beſucht werden önnen. Wie
einfach iſt * dagegen, wenn die ranken Kinder den Beichtunterrichtmitgemacht haben! Mit heiliger Freude und ehnſu harren ſieder Ankunft des Prieſters, von dem ſie wiſſen, daſs ETL ſie von
ihren Sünden löſen kann, die ſie auf Befragen In kindlicher enheit bekennen, ſo genau und reumüthig, als ob ſie chon einmal
gebeichtet hätten. 0 Fälle kamen uns chon vor bei Kindern
des zweiten, ſe des erſten Schuljahres; darin haben wir nun aber
auch den Beweis afür, daſs die Kinder des ritten Schuljahresnter normalen Verhältniſſen nach gründlichem Unterricht zumEmpfang des heiligen Bußſacramentes ähig ſind Und wir wollen
beifügen, nicht bloß die beſſer talentierten Kinder, nein, auch C
minder befähigten önnen mit Nutzen dies heilige Sacrament
fangen. Es iſt ogar Thatſache, daſs gerade ſchwächere Kinder meiviel beſſer beichten, als jene, die durch beſondere Anlagen länzen.Zur Verſtärkung dieſer Gründe machen tr noch aufmerkſamauf das erzieheriſche Moment des heiligen Bußſacramentes. Der
oftmalige würdige Empfang desſelben iſt anerkanntermaßen eines
der beſten Erziehungsmittel. Seelſorger, Lehrer, Eltern und Meiſters⸗eute wiſſen Aus Erfahrung, daſs Kinder nach Empfang des eiligenBußſacramentes oft wie umgewandelt ſind In ädagogiſchen Ab⸗
handlungen iſt arüber ſchon oft und ſchön geſchrieben worden. Wir
Citieren darum und kurz das treffliche Schriftchen unſeres hochverdienten Prälaten arl Weikum: „Anleitung zum Katechiſieren.“Ingenbohl, Kt ruck und Verlag der Waiſen⸗AnſtaltParadies. Auflage. 34. 44 beruft ETL ſich auf den berühmtenund gelehrten Kanzler der Univerſität aris, f Gerſon Es Eidort „Die Beicht 30 EL mit drei Mitteln zuſammen auf, die
zur religiöſen Einwirkung auf die Jugend dienen können: nämlidie öffentliche Predigt, die beſondere Ermahnung oder Be⸗lehrung, die Schulerziehung. nde als die Kinderbeichtnennt mit dem Beiſatz Dieſes *.). P1 das der chriſtlichen Religioneigene Mittel, die Kinder Chriſtus zu führen, begründet EL eineBehauptung unter anderem amit, daſs, während durch Schule und
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Unterricht den Kindern Ute mitgetheilt oder ihnen eingegeben werde,
durch die EI vorausgeſetzt, daſs ſie der Beichtvater würdig, klug
und recht ehandle, das Böſe QAus ihnen herausgezogen würde; und
gleicherweiſe wie für die leibliche Geſundheit kein Heilmittel, keine
Arznei anſchlage, ſo ange ein bösartiges Geſchwür nicht aufgegangen

EU und nach innen das U verderbe, ſo werde auch die Cele der
Kleinen nicht wachſen und gedeihen, enn man S nicht er  E
ſie en zu egen, das 0  1 Gift der Uunde entdecken und
mit Geduld und Geſchick herauszuziehen“. Darum meinen wir,
1e bälder dieſes 51  1 Gift“ herausgezogen wird, 8 beſſer
und heilſamer wird  — ES ſein für Unſere lieben Kleinen

Zell Baden). Pfarrer Lorenz Loſfler.

(Dreimaliger Religionswechſel zweifache Ehe.)
ia, der ſchismatiſchen eligion angehörig, 0 den Katholiken
Marcellus geheiratet ohne Aſſiſtenz des katholiſchen Pfarrers. Die
Ehe war keine glückliche, weshalb die Beiden beſchloſſen ſich zu rennen
Um die Trennung der Ehe eichter durchzuſetzen, wurde Marcellus
utheriſch, V.  10 ihrerſeits trat zur helvetiſchen Confeſſion über. Die
Ehe wurde un nach ungariſchem und nach dem proteſtantiſchen
Kirchenrecht getrennt. 10 heiratete ſodann den itus, der früher
katholi war, damals aber dem Schisma anhieng. Die Trauung
geſchah nach ſchismatiſchem itus, natürlich ohne Aſſiſtenz des
liſchen arrers. Als ltu In chwerer Krankheit ſich einer Operation
unterziehen 0  22 kehrte EL ur katholiſchen Kirche zurü Frau And
Kinder olgten ihm nach Da nun Marcellus, der Er Mann der
ia, noch lebt, ſo räg PS ſich, ob die zweite Ehe der urſprünglich
ſchismatiſchen, dann calviniſchen, jetzt katholiſchen 10 mit Itus
nach kirchlichem Rechte giltig ſei Zu bemerken iſt noch daſs
die 47 Ehe der 10 Iure publico etrennt, daſs die zweite
aber nach demſelben Rechte giltig und untrennbar ſei⸗ daſs die

ſich Im Banat abgeſpielt habe wo betreffs der Ehen
mehrere äpſtliche Privilegien in Geltung ſind

Löſung Die Antwort auf dieſe rage äng lediglich davon ab,
ob der Verbindung der Ydia mit Marcellu kein, durch das Geſetz
Gottes und der Kirche angeordnetes irritierendes Hindernis Im Wege
an an ern ſolches Hindernis der Giltigkeit nicht Ium Wege,
ſo iſt CS AUIII Corinth VII 10 — 11; 0OC Trid
8688 De Matr klar, daſs Lydia bei Lebzeiten des
Marcellus keine vor und dem ewiſſen giltige neue Ehe ein⸗
gehen konnte, auch das 6  1 Gericht, welches über die en
der Proteſtanten In Ungarn urtheilt, eine Trennung dem ande nach
ausgeſprochen hat iſt alſo nit aller Sorgfalt dieſer Punkt 3u
Unterſuchen.


